
Dieses Whitepaper zeigt den Umgang mit Gewinn-

spielen und Preisausschreiben aus wettbewerbs-

rechtlicher Sicht auf. 

Dabei wird insbesondere auf eine aktuelle Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofes Bezug ge-

nommen, die dem Händler nunmehr einen größe-

ren Nutzungsspielraum zubilligt. 

A. Teilnahmebedingungen müssen klar und 

deutlich genannt werden 

Generell schreibt das Wettbewerbsrecht in § 4 Nr.5 

des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb 

(UWG) vor, dass bei Preisausschreiben oder Ge-

winnspielen die entsprechenden Teilnahmebedin-

gungen klar und deutlich anzugeben sind: 

Unlauter handelt insbesondere, wer..  

bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit 

Werbecharakter die Teilnahmebedingungen 

nicht klar und eindeutig angibt.. 

 

 

Unter dem Begriff Preisausschreiben  ist eine 

Veranstaltung zu verstehen, bei dem zahlreiche 

Preise zur Verfügung gestellt werden, die dann 

einem einzelnen Teilnehmer zuerkannt werden. 

Im Gegensatz dazu sind Gewinnspiele  Veran-

staltungen, bei denen der Gewinner im Rahmen 

eines zufälligen Auswahlvorganges ausgewählt 

wird. 

Für den Unternehmer ist zunächst wichtig, zu wel-

chem Zeitpunkt er aus rechtlicher Sicht die voll-

ständigen Teilnahmebedingungen dem Verbrau-

cher mitteilen sollte. 

Grundsätzlich geht die Rechtsprechung davon aus, 

dass bereits bei der Werbung für ein Gewinnspiel 

oder Preisausschreiben diese Teilnahmebedin-

gungen dann mitgeteilt werden müssen, wenn die 

Teilnahme unmittelbar aus der Werbung heraus 

erfolgen kann. 

Handelt es sich nur um eine Ankündigung einer 

entsprechenden Aktion, so reicht ein Hinweis auf 

die Auffindbarkeit von weiteren Informationen aus. 

Für Onlinehändler gilt beispielhaft folgendes: 

Im Rahmen der Ankündigung eines Preisaus-

schreibens oder eines Gewinnspiels dürfte die 

Nennung der Internetadresse ausreichend sein. 

 

 

Gewinnspiele oder Preisausschrei-

ben dienen der Kundengewinnung 

oder zur Pflege des Kundenstamms. 

Dieses Whitepaper nennt  

 Rechtliche Vorgaben für 

das Angebot von Gewinn-

spielen & Preisausschrei-

ben 

 Praxishinweise 

Gewinnspiele & Preisausschreiben 

- Rechtliche Vorgaben beachten - 
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Entscheidet sich der Onlinehändler dafür, das Ge-

winnspiel oder das Preisausschreiben aktiv zu 

bewerben, so müssen bereits bei der Bewerbung 

die Teilnahmebedingungen dargestellt werden. 

Dies kann z.B. im Rahmen eines Newsletters oder 

einer Pop-Up-Grafik im Onlineangebot der Fall 

sein. 

Für die richtige Darstellung dürfte es dabei ausrei-

chend sein, alle erforderlichen Informationen ent-

weder mit einem Sternchenhinweis unmittelbar 

unterhalb der Bewerbung anzubringen oder über 

einen entsprechenden Link  diese Informationen 

darzustellen. 

 

B. Welche Angaben müssen die Teilnahmebe-

dingungen enthalten? 

Dem Kunden müssen alle Angaben mitgeteilt wer-

den, die dieser benötigt, um sich umfassend über 

das Gewinnspiel oder das Preisausschreiben zu 

informieren und eine Entscheidung gegen oder für 

eine Teilnahme zu treffen. 

Zu den erforderlichen Angaben gehören zum Bei-

spiel die Aussagen, welche Personen an diesem 

Gewinnspiel oder Preisausschreiben teilnehmen 

können, ob ggf. Kosten für die Teilnahme oder 

Kosten für die Abholung entsprechender Gewinne 

anfallen. 

Ebenfalls zwingend anzugeben sind der Veranstal-

ter des Gewinnspiels inklusive der Anschrift und 

der Frist, innerhalb der Verbraucher seine Teil-

nahme vornehmen muss. 

Schließlich müssen im Rahmen der Teilnahmebe-

dingungen auch die Ermittlung des Gewinners und 

die Modalitäten der Bekanntgabe dargestellt wer-

den. 

 

 

Nicht zu den Teilnahmebedingungen zählt die An-

gabe der tatsächlichen Gewinnchancen des 

Verbrauchers bei der Teilnahme an dem Gewinn-

spiel bzw. Preisausschreiben oder auch die Anga-

be von Werten der Gewinne oder Preise. 

 

C. Klar und deutliche Darstellung der Teilnah-

mebedingungen 

Die Angaben für die Teilnahme an dem Gewinn-

spiel oder Preisausschreiben müssen klar und 

deutlich dargestellt werden. Dies impliziert eine für 

jedermann verständliche Erklärung. 

 

Ergänzend findet dabei auch die Regelung des § 6 

Abs.1 Nr.4 TMG Anwendung 

Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kom-

munikationen, die Telemedien oder Bestandteile 

von Telemedien sind, mindestens die folgenden 

Voraussetzungen zu beachten: .. 

Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Wer-

becharakter müssen klar als solche erkennbar 

und die Teilnahmebedingungen leicht zugäng-

lich sein sowie klar und unzweideutig angege-

ben werden. 

 

Für Onlinehändler gilt:  

Werden die Angaben für das Preisausschreiben 

oder Gewinnspiel über einen Sternchenhinweis im 

Onlineshop dargestellt, so muss dieser Sternchen-

hinweis unmittelbar im Rahmen der Bewerbung 

sichtbar angebracht werden. 

Als Alternative dient ein eigener Menüpunkt mit der 

Bezeichnung „Teilnahmebedingungen“, in dessen 

Rahmen dann alle erforderlichen Angaben für den 

Verbraucher abrufbar sind. 
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D. Kopplung von Ware/Dienstleistung mit Ge-

winnspiel/Preisausschreiben im Einzelfall mög-

lich 

Ebenfalls zu beachten hat der Unternehmer auch 

die Regelung des § 4 Nr. 6 UWG. 

Darin ist geregelt, dass grundsätzlich der Unter-

nehmer die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder 

Preisausschreiben nicht von einem Kauf von Wa-

ren oder dem Erwerb von Dienstleistungen abhän-

gig machen kann. 

Eine solche Abhängigkeit kann zum Beispiel dann 

vorliegen, wenn der Verbraucher gezwungen wird, 

an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel 

teilzunehmen, um im Nachhinein etwaige Waren in 

einem Onlineshop einzukaufen. 

 

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass für den 

Verbraucher der Eindruck erweckt wird, dass für 

eine erfolgreiche Beteiligung an einem Gewinnspiel 

der Erwerb einer Ware zwingend erforderlich ist. 

In beiden vorgenannten Fällen kann eine solche 

Wirkung von der entsprechenden Bewerbung des 

Gewinnspiels oder des Preisausschreibens ausge-

hen. 

Der Onlineshopbetreiber hat mithin darauf zu ach-

ten, die entsprechende Bewerbung so darzustel-

len, dass ein Eindruck für den Verbraucher nicht 

entsteht, der ggf. wettbewerbswidrig sein kann. 

In der Vergangenheit wurden unter der strengen 

Anwendung der gesetzlichen Vorschrift sämtliche 

Angebote auf diese Art und Weise verboten. 

Dies dürfte sich seit einer Entscheidung des Bun-

desgerichtshofes aus dem Jahr 2010 ändern (Urteil 

vom 05.10.2010; Az.: I ZR 4/06). 

 

 

Ein Unternehmen, das Supermärkte betreibt, hatte 

seinen Kunden pro 5 EUR Einkaufswert einen 

Sammelpunkt gutgeschrieben. Nach der Ansamm-

lung von 20 solcher Punkte, die der Kunden auf 

eine sog. Aktionskarte kleben musste, konnte der 

Kunde kostenfrei an einer Lotterieziehung teilneh-

men. Die erforderlichen Lottozahlen wurden 

sogleich durch den Kunden selbstständig auf der 

Aktionskarte angegeben. 

Die Wettbewerbszentrale sah dieses Vorgehen als 

unzulässig an.  

Der Europäische Gerichtshof erklärte die deutsche 

gesetzliche Regelung des § 4 Nr.6 UWG für eu-

rechtswidrig. 

Bis zu einer Schaffung einer neuen gesetzlichen 

Regelung folgt der Bundesgerichtshof der Ansicht 

des Europäischen Gerichtshofes und erklärt: 

 „Ist ein generelles Verbot der Kopplung von 

Gewinnspielen mit Umsatzgeschäften mit der 

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 

nicht vereinbar, ist die Bestimmung des § 4 Nr. 

6 UWG richtlinienkonform in der Weise auszu-

legen, dass eine solche Kopplung nur dann un-

lauter ist, wenn sie im Einzelfall  eine unlautere 

Geschäftspraxis  im Sinne der Richtlinie dar-

stellt.“ 

Somit ist in jedem Einzelfall eine Prüfung erforder-

lich, deren Bestandskraft aber unter dem Vorbehalt 

einer möglichen gerichtlichen Prüfung steht. 

 

Die Konsequenz für die praktische Handhabung ist 

folgende: 

·  Ein grundsätzliches Kopplungsverbot zwi-

schen Absatz von Waren/Dienstleistungen 

und Gewinnspiel/Preisausschreiben be-

steht nicht mehr. 
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·  Jedes Gewinnspiel oder Preissausschrei-

ben ist im Einzelfall dahingehend zu prü-

fen, ob Rechtsvorschriften des Wettbe-

werbsrechts verletzt werden. 

·  Es besteht immer ein Restrisiko, gerichtlich 

wegen der Darstellung in Anspruch ge-

nommen zu werden. 

E. Gewinne müssen tatsächlich vorhanden sein 

Ebenso ist unzulässig mit einem Gewinnspiel oder 

Preisausschreiben zu werben, wenn die dargestell-

ten Preise für den Verbraucher mit einer Geldzah-

lung oder einer Kostenübernahme unmittelbar zu-

sammenhängen oder aber die dargestellten Preise 

von vornherein nicht gewonnen werden können. 

Ein solches Angebot ist zwingend wettbewerbswid-

rig. 

 

F. Preis wird trotz Gewinn nicht verteilt 

Abschließend bleibt darauf hinzuweisen, dass es 

unzulässig ist, Gewinnspiele oder Preisausschrei-

ben anzubieten, wenn tatsächlich keine Gewinn-

chance für den Verbraucher besteht und gar kein 

Preis vergeben wird. Auch ein solches Angebot ist 

zwingend wettbewerbswidrig. 

 

 

 

 

Dabei ist zu beachten, dass dieser Wettbewerbs-

verstoß auch unter Umständen dann vorliegt, wenn 

sich nach Abschluss des Angebotes ergibt, dass 

die beworbenen Preise nicht in ausreichender An-

zahl zur Verfügung gestellt werden. 

 

G. Fazit/Praxistipp 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Veran-

staltung und Durchführung von Gewinnspielen 

oder Preisausschreiben für die Unternehmen an 

rechtliche Voraussetzungen geknüpft ist. Diese 

Voraussetzungen sollten vorab geprüft werden, um 

hier kostenträchtige Abmahnungen und ggf. 

Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. 

 

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne: 

Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht 

albrecht@volke2-0.de 

Fon: 02306/75684-0 

Fax: 02306/75684-11 

 

Der Autor, Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht ist, wie 

alle Anwälte der Kanzlei volke2.0, ausschließlich 

auf den Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbe-

werbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- 

und Patentrecht) im Internet und das IT-Recht spe-

zialisiert.  

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglic h zur 

Information und Orientierung in dem entsprechenden Be-

reich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als H ilfe-

stellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte 

eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt i n An-

spruch genommen werden. Dieses Whitepaper ist nicht  

dazu gedacht, eine anwaltliche Beratung zu ersetzen . Eine 

Haftung kann daher nicht übernommen werden. 

 


